
Formulierte Gesetzesinitiative betreffend

POTENTIAL NUTZEN – VERSORGUNG SICHERN: FÜR EINE  
VORAUSSCHAUENDE ENERGIEPOLITIK IM BASELBIET (SOLAR-INITIATIVE)
Der Umbau des Energiesystems ist die wichtigste Klimaschutzmassnahme. Das Potential für die Energiewende liegt auf unseren 
Dächern. Mit der Initiative für eine Solarpflicht auf Neu- und Bestandesbauten sichern wir die Versorgung und sorgen für eine vor-
ausschauende Energiepolitik im Baselbiet.

Die unterzeichnenden, im Kanton Basel-Landschaft stimmberechtigten Personen, stellen gestützt auf § 28 Absätze 1 und 2 der Kantonsver-
fassung Basel-Landschaft das folgende formulierte Begehren:

Wer das Ergebnis einer Unterschriftensammlung fälscht oder wer bei einer Unterschriftensammlung besticht oder sich bestechen lässt, macht sich 
strafbar nach Artikel 281 bez. 282 des Schweizerischen Strafgesetzbuches. Das Initiativkomitee, bestehend aus nachstehenden Urheberinnen und 
Urhebern, ist berechtigt, die Initiative mit der Mehrheit seiner stimmberechtigten Mitglieder zurückzuziehen.

Miriam Locher, Schmidholzstrasse 47, 4142 Münchenstein (Parteipräsidentin SP BL), Thomas Noack, Kirchstrasse 32, 4416 Bubendorf (Landrat 
SP), Caroline Rietschi, Huebweg 21, 4102 Binningen (Gemeinderätin Binningen), Eric Nussbaumer, Allmendstrasse 6, 4410 Liestal (Nationalrat SP), 
Samira Marti, Curt Goetz-Strasse 27, 4102 Binningen (Nationalrätin SP), Michael Durrer, Rathausstrasse 29, 4410 Liestal (Parteipräsident Grüne BL), 
Martin Geiser, Birkenweg 35, 4460 Gelterkinden (Parteipräsident EVP BL), Thomas Tribelhorn, Hüslimattweg 6, 4448 Läufelfingen (Parteipräsident 
GLP BL & Gemeinderat Läufelfingen), Nils Jocher, Tschoppenhauerweg 7, 4402 Frenkendorf (Vizepräsident SP BL), Clara Bonk, Oberbiel 2, 4418 
Reigoldswil (Co-Präsidentin JUSO BL), Elena  Kasper, Im Pfeiffengarten 52, 4153 Reinach (Co-Präsidentin JUSO BL), Roman Brunner, Brühlweg 51, 
4132 Muttenz (Fraktionspräsident SP BL), Tania Cucè, Furlenstrasse 30, 4415 Lausen, Florian Schreier, Am Stausee 1/9, 4127 Birsfelden, Sandra 
Strüby-Schaub, Ebnet 8, 4446 Buckten (Landrätin SP), Marianne Quensel-von Arx, Wiedenhub strasse 41, 4410 Liestal (Präsidentin SP 60+)

Bitte so schnell wie möglich zurücksenden an: SP Baselland, Rheinstrasse 17, 4410 Liestal
Weitere Informationen und Unterschriftsbogen unter: www.sp-bl.ch/solar-initiative.ch

 PLZ: Politische Gemeinde:

Name, Vorname
(handschriftlich und in Blockschrift)

Jahr-
gang

Wohnadresse
(Strasse, Nummer)

Eigenhändige Unterschrift Mehr Infos 
erhalten  
(ankreuzen)

Kontrolle 
(leer lassen)

1.  

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

I. Das Energiegesetz wird wie folgt geändert:

§ 10 Anteil erneuerbarer Energie (geändert)
1  Für Neubauten und Erweiterungen bestehender Bauten legt der 

Landrat in ei nem Dekret einen Anteil erneuerbarer Energie zur De-
ckung des Energiebe darfs fest. Vorbehalten bleiben die Bestimmun-
gen gemäss § 10a.

2  Beim Ersatz bestehender Wärmeerzeuger/-speicher kann der Land-
rat in einem Dekret einen Anteil erneuerbarer Energie zur Deckung 
des Energiebedarfs festlegen.

§ 10a Erneuerbare Energieerzeugung (neu)
1  Bei Neubauten werden geeignete Dach- und Fassadenflächen grund-

sätzlich zur Solarstrom- oder Solarwärmeerzeugung genutzt.

2  Bestehende Bauten in Industrie- und Gewerbezonen sowie Zonen 
öffentlicher Bauten mit einer für die Solarstrom- oder für die Solar-
wärmeerzeugung geeigneten Dachfläche sind bis 2035 für die Solar-
strom- oder Solarwärmeerzeugung nachzurüsten.

3  Bestehende Bauten in den übrigen Bauzonen mit geeigneten Dach-
flächen sind ab einer festgelegten Grösse der Dachfläche bei grösse-
ren Umbauten für die Solarstrom- oder Solarwärmeerzeugung nach-
zurüsten.

4  Ungedeckte grössere Parkierungsanlagen sind grundsätzlich für die 
Solarstrom- oder für die Solarwärmeerzeugung zu nutzen. 

5   Der Kanton sorgt für die Unterstützung bei der Nachrüstung.
6   Der Landrat legt im Dekret die Einzelheiten sowie die Ausnahmen in 

Zusammenhang mit anderen öffentlichen Interessen und bei Härte-
fällen fest.

Veröffentlicht im Amtsblatt des Kantons Basel-Landschaft am 07.09.2023


